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II~ 3"11() der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII., Gesetzgebungsperiode 

Präs. :3. M a ;1974 No. 4611/cl 
± ." .. 

A n fra g e 
----- ----.----

der Abgeordneten DDr.,KÖNIG) r~a'\Aef 
und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Justiz 
.. :~., 

betreff~nd Adoptionsrecht 

In der Fernsehsendung "In' eigener Sache" am 24.3.197~ kam 
der Umstand zur Sprache, daß ~uch nach Inkognito-Adoptionen 

der Taufschein des Kindes, ,in welchem der Name der leibli­

chen Mutter aufs~heintD bei den verschiedensten AnlAssen' 

vorgewi~sen werden muß und das Adoptivkind auf> diese Weise 
bereita in der Schule auf seine wahre Herkunft ausdrücklich 
hingewiesen wird. Das stellt vor allem in diesem frühen 

Alter eine große Belastung für Adoptivkinder dar. 

In der Fernsehsendung fl~n eigener Sache" wurde eine Art 
beschränkter Auskunftspflicht in derartigen Fällen angeregt. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 

Bundesministe~ für Justiz folgende 

A n fra g e : 

1) Gibt es im Rahmen des Adoptionsrechtes dieM6g1ichkeit, 
das oben ange'führte Problem legistisch zu l6sen ? 

21 Wenn nein, sind Sie bereit, sich mit den zuständigen 

Verwaltungsbeh6rden'ins Einvernehmen zu setzen, damit 
allenfalls auf diese~'W~ge eine L6sung de~ Problems 

erreicht werden kann ? 
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